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BEKANNTMACHUNG
VERORDNUNG ZUR AUFHEBUNG DER 
VERORDNUNG ÜBER DAS OFFENHALTEN 
VON VERKAUFSSTELLEN AUS BESONDEREM 
ANLASS VOM 01.SEPTEMBER 2020
vom 04.09.2020

Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöff-
nungszeiten (Ladenöffnungsgesetz- LÖG NRW) vom 16.11.2006 
in der geltenden Fassung wird im Wege der Dringlichkeit gemäß 
§ 60 Abs. 1 Satz 4 Gemeindeordnung NRW anstelle des Rates am 
04.09.2020 folgende Verordnung beschlossen:

§ 1
Die vom Rat der Stadt Krefeld in der Sitzung vom 20.08.2020 be-
schlossene und im Amtsblatt der Stadt Krefeld am 01.09.2020 
bekanntgemachte Verordnung über das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen aus besonderen Anlass wird aufgehoben.

§ 2
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung im Krefel-
der Amtsblatt in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Hinweis:
Gem. § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung gegen die vorstehende   Satzung   nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung gegenüber der Stadt Kre-
feld nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die  Satzung  ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss  vorher bean-
standet  oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsachebezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Krefeld, den 4. September 2020
Frank Meyer
Der Oberbürgermeister

VERORDNUNG ÜBER DAS OFFENHALTEN 
VON VERKAUFSSTELLEN AUS BESONDEREM 
ANLASS
vom 04.09.2020

Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöff-
nungszeiten (Ladenöffnungsgesetz- LÖG NRW) vom 16.11.2006 
in der geltenden Fassung wird im Wege der Dringlichkeit gemäß 
§ 60 Abs. 1 Satz 4 Gemeindeordnung NRW anstelle des Rates am 
04.09.2020 folgende Verordnung beschlossen:

§ 1 
Verkaufsstellen für den Verkauf von Waren aller Art dürfen am 
06.September 2020 im Stadtgebiet Innenstadt in der Zeit von 
13:00 bis 18:00 Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden 
geöffnet sein.

§ 2 
Das Stadtgebiet Innenstadt im Sinne dieser Verordnung ist der 
Bereich zwischen Deutscher Ring, Preußenring, Oranierring, Nas-
sauer Ring, Blumentalstraße, Leyentalstraße, Philadelphiastra-
ße, Voltastraße und Ritterstraße.

§ 3 
Ordnungswidrig im Sinne des § 12 Ladenöffnungsgesetz han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen der Verordnung 
Verkaufsflächen offenhält.

§ 4 
Die Verordnung tritt am Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Krefeld in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Hinweis:
Gem. § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung gegen die vorstehende   Satzung   nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung gegenüber der Stadt Krefeld 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die  Satzung  ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss  vorher bean-
standet  oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Krefeld, den 4. September 2020   
Frank Meyer
Der Oberbürgermeister
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KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST
Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprech-
partner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sau-
berkeit auf Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 

Er ist erreichbar 
mo bis fr vormittags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
mo bis mi nachmittags von 14 bis 16 Uhr sowie 
do nachmittags 14 bis 17.30 Uhr 
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.
 

Außerhalb dieser Zeiten kann der KOD 
über die Leitstelle der Polizei unter der 
Rufnummer 0 21 51 / 63 40 oder per E-Mail 
an KOD@Krefeld.de informiert werden.

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:

Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr 
bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld

11.09. – 13.09.2020
Akouz GmbH
Oberdiessemer Straße 46 | 47805 Krefeld
80 48 04

18.09. – 20.09.2020
Frank Angele
Bruckersche Straße 198 | 47839 Krefeld
75 73 25

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.


